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Bekanntmachung.
■ Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden
ün Rathhause , Zimmer No . 16 , Nachmittags von

bis 6 Uhr , an folgenden Tagen statt : 1 ., 2., 3.,
13., 14., 15., 17.. 18., 29.. 81. Mai. 1. Juni,

. . 3., 4., 5., 6., 7., 16., 17. und 18. September,
für Kinder aus insteirte» Häusern am 19. und
L0. September.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
-in betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben. Für Wiederimpflinaeaus inficirten
Häusern ist der Termin cmf den 21. September,
Rachmittags von 5 bis 6 Uhr, angesetzt.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch

jWŜ SoTtal gegenüber dem Hotel „Zum grünen
Eine Woche nach der Impfung sind die

geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolge « im
Impftermine vorzustellc » . Nachschau findet Nach-
.püttaas vou 5 dis 6 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang-

Sahnte de»Impfscheines aus dem Jmpflokal eiU-xucn.
Dir Angehörigen der Impflinge (Eltern,

Wegeeltern und Vormünder ) werden ersucht , ihre
Kinder bezw . Pflegebefohlenen pünktlich Nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach¬
schau zu stellen , andernfalls müssen die Kinder , bei
Vermeidung der im ReichSimpfgesetz angcdrohten
Strafen , auf eigene Kosten geimpft werden.

Juipfpflichtig find alle iw Jahre 1900 und
früher geborenen Kinder, soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zeugmß die natürlichen Blattern überstanden
«lbeu , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
Zähren wegen Krankheit znrückgestcUt oder der

/Impfung vorschriftsmäßig entzogen worden sind.
> Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam , daß
LLimpfungcn von Arm za Arm nicht stattfinden
Mid baß der zur Verwendung kommende Impf¬
stoff au « dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
bezogen wird.

Verhattun gSvsrfchriftr»
für die Angehörigen der Erstimpfiinge.

ä 8 1. Aus einen ! Haufe , in welchem an¬
steckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,
Diphtherie , Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rosen-
artigc Entzündung oder di - natürlichen Pocken
herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene , die in solchen Häusern wohnen , vom
Impftermine fernzuhalien.

•s § 2. Die Eltern des Jnipflinges oder deren
Vertreter haben dem Jmpfarzte vor der Aus-
Mbrung der Jnipfung über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten des Kindes Mittheilung zu
wachen.

8 3. Die Kinder müffen znm Impftermine
mit rcingewaschenem Körper imd mit reinen
Kleidern gebracht werden.

§ 4 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung hrs Jmpflinges die wichtigste

§ 5 . Man versäume eine täglich - sorgfältige
Waschung nicht.

8 6 . Die Nahrung des Kindes bleibe un¬
verändert.

87 . Bei günstigem Wetter darf das Kind
ins Freie gebracht werden . Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.

8 8. Die Impfstellen find mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufreibcn , Zerkratzen und vor Be-
fchmutzung zu bewahren , sie dürfen nur mit frisch
gercinigten Häuten berührt werden , zum Waschen
der Jnipfstellcn darf nur reine Leinwand oder
«ine Watte verwendet werden.

'Vor Berührung mit Personen , welche an
eiternden Geschwüren , Hautausschlägen oder Wund¬
rose ( Rothlauf ) erkrankt sind , ist der Impfling
sorgfältig zu bewahre » , um die Ucbertragung von
Krankheitrkeimen in die Impfstellen zu verhüten,
auch sind die von solchen Personen benutzten
Gegenstand « von dem Impflinge fernznhaltell.
Kommen unter den Angehörigen des Jmpflinges,
welche mit ihm denselben Haushalt theilen , Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor , so ist es
zweckmäßig , den Rath eines Arztes einzuholen.

8 9 . Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen , welche
sich in der Regel bis zum nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem rotheu Enlzündnngshof umgebenen Schiitz-
pocken entwickeln . Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit , welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt . Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe eiuzutrockne » , der
nach drei bi « vier Wochen von selbst absällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe der Pusteln zurück , welche mindestens
mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutz'
Pocken ist ein Verband überflüssig , falls aber m
der nächsten Umgebung derselben eine starke , breite
Rötbc - entstehen sollte , sind kalte , häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtem Wasser auzuwendeii;
wenn die Pocken sich öffnen , ist ein reiner Verband
anzulegen.

Bei jeder erheblichen , nach der Impfung ent
stehenden Erkrankung ist ein Arzt zuznziehen ; der
Jmpfarzt ist von jeder solchen Erkrankung , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben cintritt , in Kenntuiß zu setzen.

8 11 - An dein im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil i» dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§  1 ),
•»u &Liii dar JmMokaluiehracht werden , so haben

die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Tcrmintage dem Jmpfarzt anzuzcigen.

8 12 . Der Impfschein ist sorgfältig ans-
zubewahren.

Berhattuugsvorschrifte » für
Wiederimpfliugc.

8 1 . Aus einem Hause , tu welche»! ansteckende
Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
Croup , Keuchhusten . Flecktyphus , rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2 . Die Kinder sollen im Jinpftermine mit
reiner Haut , reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 3 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des Impflings die wichtigste
Pflicht.

8 4 . Die Entwickelung der Juipfpustcln tritt
am 3. oder 4 . Tage ein und ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden , daß eine Versänmniß des SchulunterrichlS
deshalb nicht nothwendig ist. Nur wenn aus-
nahinsweise Fieber cintritt , soll das Kind zutaüse bleiben. Stellen sich vorübergehend größereöthe und Anschwellungen der Impfstellen ein , so
sind kalte . Läufig zu wechselnde Umschläge mit ab-
gekochtcm Wasser anzuwenden . Die Kinder können
das gewohnte Baden fortsetzen . Dar Turnen ist
vom 3 . bis 12 . Tage von Allen , bei denen sich
Jinpfblattern bilden , auszusctzen . Die Jmpsstellen
sind , solange sie nicht vernarbt sind , sorgfältig vor
Beschmutzung , Kratzen und Stotz , sowie vor
Reibungen durch engeKIeidung und vor Druck von
Außen zu hüten . Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen , welche an eiternden Ge¬
schwüren , Hautausschlägen oder Wundrosen (Roth-
lauf ) leiden , und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5 . Bei jeder erheblichen , nach der Impfung
entstehenden Erkrankung , ist ein Arzt zuzuziebeu,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankungen , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt , in Kenntniß zu setzen.

8 6 . An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (ß 1),
nicht in das Jmpflokal kommen , so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Trrmintagc dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 7 . Der Impfschein ist sorgfältig auf-
zubewahren . *

Wiesbaden , den 15 . April 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz V. Ratibor.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Aerzte , welche in ihrer

Privatpraxis Impfungen vornehmen , mache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des Bundesrathes
vom 28 . Juni 1899 zur Aussührung des Jmpf-
gesetzes nebst den Erläuterungen hierzu (Extra-
Beilage zu No . 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Negierung zu Wiesbaden vom 29 . März 1900)
aufmerksam.

Indem ich die Herren Aerzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche , weise ich be¬
sonders ans die 88 16 und 17 a . a . O . hin,
welche lauten:

8 16 . Die Impfung wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenommen , und
zwar bei Erstimpfliugen auf dem rechten , bei
Wiederimpflingen auf dem linken Arme . Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Centimeter Länge . Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens 2 Centimeter von
einander entfernt liegen . Stärkere Blutungen
beim Impfen sind zu vermeiden . Einmaliges
Einstrcichen der Lymphe in die durch An-
spannen der Haut klaffend gehallenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Üebriy gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefnllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 17 . Die Erstimpfung hat als erfolg¬
reich zu gelten , wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen ."

Druckexemplare der Vorschriften , welche von
den Aerztcn bei der Aussührung des Jmpfgeschäftes
zu befolgen sind , sowie der Verhaltungsvorfchristen
für die Angehörigen der Impflinge und Wiedcr-
impflinge sind in der Bnchdrnckerei von Planm,
Moritzstraße No . 27 , Hierselbst zu haben.

Ferner mache ich wiederholt darauf aufxrk-
sam , daß Seitens der Herren Aerzte bei Abgabe
von Attesten , in welchen gemäß der 88 2 und 10
des R -ichsimpfgesetzes voni 8 . April 1874 in gültiger
Form (8 10 ) die Nothwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings bezw . Wiederimpflings bescheinigt
werden soll , nur das durch den Bundesraths-
beschlnß vom 30 . October 1874 (Min .-Bl . für d.
i. V . S . 235 ) vorgeschriebene Formular 3 zu be¬
nutzen ist. Es unterliegt dabei keinem Bedenken,
wenn das Wort „kann " des Vordrucks in d iu
bezeichneten Formular geeignetenfalls in „konnte"
umgeändert wird.

Ist ein Jwpfpflichiiger ans Grund eines ärzi
lichen Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit
worden , so kann die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen (§ 2 Abs . 2
des Zmpfgesetzes ) . *

Wiesbaden , den 15. April 1901.
Der Polizei-Präsident, t». Prinz v« Ratibor

Bekanntmachung.
Der Bezirksausschuß hat unterm >8. April d. I.

die anderweitige Eintheitung der für den Bezirk
der Stadt Wiesbaden bestehenden fünf Schornsiein-
feger -Kehrbezirkc genehmigt und zwar mit folgender
Begrenzung:

Bezirk 1.
Durch die Nordflucht der Castellstraße , Nord¬

flucht der Platterstraße und deren Verlängerung
bis zur Gemarkungsgrenze , von der Gemarknngs-
grenzc bis zur Westflucht der Sonnenbcrgerstraßc,
West - und Nordflucht der Sonnenbergersteaße bis
zur Taunusstraße , Westflucht der Wilhelmstraße
bis zum Kaiser -Friedrich -Denkmal , Nordflucht der
Webergasse , Nordostflncht der Wevergasse und des
Nömerberg » bis zur Röderstraße , Nordwestflucht
der Röderstraße bis zur Castellstraße.

Bezirk 2.
Durch die Südflucht der Friedrichstraße bis

zur Schwalbacherstraße , Ostflucht der Schwalbacher-
straßc , Oranienstraße bis zum Kaiser - Friedrich-
Ring , Nordflncht des Kaifer -Friednch -Rings bis
zur verlängerten Moritzstraße , Ostflncht der ver¬
längerten Moritzstraße und der Biebricherstraße
bi « zur Gcmarknngrgrenzc , die Gemarkungsgrcnzc
bis zur Erbenheimcr Chaussee , Südwestflucht der
Erbcnheimer Chaussee bis zur verlängerten Lessing-
straße , Südflncht der Lcssingstraße bis zur
Mctoriastraße , Westflucht der Victoriastrabe bi«
zur Frankfurterstraße , Südwestflucht der Frank-
furterstraße bis zur Friedrichstraße.

Bezirk 3.
Durch die Nordflucht der Friedrichstraße.

Nordostflncht der Frankfurterstraße bis zur
Victoriastraße , Ostflncht der Victoriastraß - bis zur
Lessingstraße , Nordflucht der Lessingstraße bis zur
verlängerten Franksurtcrstrnße , Nordostflncht der
Frankfurterstraße , bezw . Erbenheimer Chaussee bis
zur Gemarkungsgrenze . die Gemarkungsgrenze bis
zur Sonnenbergcrstraße , Ost - und Südflncht der
Sonnenbergerstraße bis zur Wilhelmstraße , Ost¬
flucht der Wilhelmstraßc bis gegenüber dem Kaiser-
Friedrich - Denkmal , Süd - und Südwestflucht der
Webergasse , Südwestflucht des Römerbergs bis zur
Röderstraße , Südostflncht der Röderstraße bis zur
Schwalbacherstraße,OstfluchtderSchwalbacherstrabe
bis zur Friedrichstraßc.

Bezirk 4. *V — *~ -
Nordflucht der Bleichst ratze , der Blücherstraße

und deren Verlängening bis zur Gemarkungsgrenze,
von der Gemarkungsgrenze bi » zur Platterstraße,
Südwestflucht der Platterstraße bis zur Castell-
straße , Südflucht der Castellstraße , Westflucht der
Schwalbacherstraße bis zur Bleichstraßc . ,

Bezirk 5.
Durch die Südflucht der Bleichstraße , der

Blücherstraße und deren Verlängerung bis zur
Gemarkungsgrenze , die Gemarkungsgrenze bis zur
Biebricherstraße , Westflucht der Biebricherstraße
bis zur verlängerten Moritzstraße , Westflucht der
Moritzstraße bis zum Kaiser -Friedrich -Ring , Süd-
flncht des Kaiser -Friedrich -RingS bis zur Oranicn-
straße , Westflucht der Oranten - und Schwalbacher¬
straße bis zur Bleichstraße.

Der 1 . Kehrbezirk ist dem Schornsteinfeger-
meister C . Intra,

Der 2 . Kehrbezirk dem Kgl . Hof -Schornstein-
segermcister Kart Maier,

Der 3 . Kehrbezirk dem Schornsteinfeger¬
meister Johannes Kauty,

Der 4 . Kehrbezirk dem Schornsteinseger-
mcister Rudolf Schmidt und

Der 5 . Kehrbezirk dem Schornsteinseger-
meister Josef Schwank *

übertragen worden.
Wiesbaden , den 3. Mai 1901.

Der Polizei -Präsident . K . Prinz V. Natibor.

Bekanntmachung.
Nuszng ans der Straßcnpolizei - Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

13 . September 1900.
8 2 . Ziffer 2.

Da » Anbieien oder Anpreisen von Verkauss-
gegenständen durch überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltenden Schcllens , HornblasenS , Pfeifcns)
ist verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbieten von Blumen , Bildern,

Spielwaaren , Obst , Eßwaaren,Getränken , Cigarren,
Ansichtspostkarten und derartige » Lerkaufsgegen-
ständen auf öffentlichen Straße » , außer auf festen
von der Königlichen Polizei -Dircction genehmigten
Standplätzen , untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße tverden hier , wie überall

in dieser Verordnung , auch die öffentlichen Plätze,
Wege , Brücken (soweit dieselben nicht der iöand-
sträßenpotizei oder dem Feldschutze unterstehen)
und Durchgänge , sowie solche im Privaicigenthum
stehenden Straßen und Wege , in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattfiudet , endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser bclegencn
Treppen und Rampen gerechnet.

Auf vorstehende Bestimmungen wird hiermit
ausdrücklich hingewiese » und bemerkt , daß hiernach
auch das Feilbieten , bezw . der Verkauf von
„Fruchteis und Baekwaaren " ans offen ' .chen
Straßen , außer ans festen von hier aus genehmigten
Standplätzen , untersagt ist. *
Der Polizei -Präsident . K » Prim v . Ratibop.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Benutzung der in den städtische»

Anlagen und Straßen aufgestellten Ruhebänke.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1876 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
thcilen und der 88 113 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Landes -Verwaltuug vom 30 . Juli
1883 wird mit Zustimmung des Gemeind, .-
Vorstandes unter Aufhebung des § 6 der Polizei-
Verordnung , betreffend den Verkehr in der Koch-
brunuen -Anlage re. vom 17. Juni uachstcheirde
Polizei -Verordnung erlassen.

8 1. Kindern unter 10 Jahren , sofeni dieselben
nicht durch erwachsene Verwandte oder Erzieher
beaufsichtigt , ferner Dienstboten oder Personen im
Arbeits -Anznge oder unsauberer Kleidung ist die
Benutzung der in den städtischen Anlagen und
Straßen aufgestellten Ruhebänke , welche die Be¬
zeichnung „ Kurverwaltung " oder „ Banverwaltung"
tragen , untersagt.

8 2. Zuwiderhandlungen gegen di : Verord¬
nung werden mit Geldstrafe bis zu neun Mark
oder im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft
bestraft . *

Königliche Polizei -Directton . Schütte»

Vorstehende Polizei - Verordnungen werden
hiermit wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Der Magistrat , v . JbeK.

Bekanntmachung.
Eine Verloosung der 3 ' / ^°/» Stadtanleihe vom

1. April 1896 im Betrage von 3,375,000 Mk . findet
in diesen ! Jahre nicht statt , weil die planmäßige
Tilgung durch freihändigen Rückkauf von Anleihe¬
scheinen bewirkt worden ist.

Aus früheren Verloosuugeu sind noch nicht
zur Einlösung gekommen : *

Buchstabe B . I No . 448 über 200 Mk.
„ B . II No . 440 „ 500 „

Wiesbaden , den 13. Mai 1901.
Der Magistrat , v . Jbelk.

Bekanntmachung.
Eine Verloosnng der Stadtanleihe vom Jahre

1898 von 4,550,000 Mk . findet in diesem Jahre
nicht statt , weil die planmäßige Tilgung durch
freihändigen Rückkauf von Anleihescheinen bewirkt
Ivorden ist . *

Wiesbaden , den 13. Mai 1901.
Der Magistrat , v . Jbell»

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor lieben-

lretungcn werden nachstehend die den Schutz dcS
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestimm¬
ungen hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

»)
8 360 No . 6 des Reichsstrafgesetzbuches:

Mit Geldstrafe bis zn 60 Mark oder mit Hast
bis zu 14 Tagen wird bestraft , wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder seuerjangenden
Sachen Feuer anzüudet.

b)
8 44 des Feld - und Forstpolizei -Gesetzes vom

1. April 1880:
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bis

zn 14 Tagen wird bestraft , wer
1 . mit nnverwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert;

2. tut Walde brennende oder glimmende Gegen¬
stände fallen laßt , fortwirft oder unvorsichtig
Handhabt;

i. abgesehen von den Fällen des 8 368 No . 6
'S  Strafgesetzbuches im Walde oder tu

g , ehrlicher Nähe desselben im Freien obne
Er . ubniß des Ortsvorsiehers , in deffen
Bezr ' der Wald liegt , in König !. Forsten
ohne Erlaubuiß des zuständigen Forst-
beamten Feuer anzüudet , oder das gestatteter
Maßen angezündcte Feuer gehörig zu bc-
aussichtigen oder anszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des 8 360 No . 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbrände » , von
der Polizeibehörde , dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesitzer
oder Forstdeamten zur Hülfe aufgefordert,
keine Folge leistet , obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachthcilc
genügen konnte.

o)
Regierungs -Verordnung vom 4 . März 1899.

Mit Geldstrafe bi « zn 10 Mark , im Un-
vermögensfalle mit verbältnißmäßiger Haft wird
bestraft , wer in der Zeit vom 15 . März bis
1 Juni in einem Walde außerhalb der Fahrweg-
Cigarren oder aus einer Pfeife ohne verschlossenen
Deckel raucht . *

Wiesbaden , den 28. Februar 1901.
Der Oberbürgermeister . In V -rtr . : Körucr . v

Bekanntmachung.
Hieroderauswärtswoynhafte Familien,

welche bereit sind , kteiue Kruder auf unsere Kosten
in Pflege zu uehmeu , werden ersucht , sich unter
Angabe ihrer Bedingungen im Rathhaus , Zimmek
No . 14 , alsbald zu melden . *

Wiesbaden , den 1b. Mai 1901.
Der Magistrat . — Armenverwaltuug.
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Bekanntmachung.
Samstag, den LS. d. M., Nachmittags

*  Hör , soll iru District „Wüuzberg" nachstehendes
Gehölz, als:

12 Rmtr. buch. Prügel,
510l»ich. Wellen,

öffentlich meistdietend gegen Baarzahlmig versteigertwerden. .
Zusammenkunft Nachmittags4 llhr an den

Hcrreneichen. *
Wiesbaden, den 20. Mai 1901.

Der Magistrat. In Vertr.: Körner.
Bekanntmachung.

Samstag, den LS. d. M., Nachmittags
t Uhr, soll die diesjährige Kteenutzung von
verschiedenen städtischen Grundstücke» im District
„Au", „Schützenstraßc", „Atzelberg" und „Wciher-
wea“ au Ort und Stelle öffentlich meistbietend
versteigert werden. Znsammenknnft Nachmittags
4 Uhr am Lindenhof— Walkmühl- und Ecke
Schützenstrabe. *

Wiesbaden, den 20. Mai 1901.
Der Magistrat. In Pertr.: Körner.

Stadt . Leihhaus zu Wiesbaden,
Friedrichstraße IS.

Wir bringen hiermit zur öffentlichenKennlniß,
daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bi« 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eine« Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von S—10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittags
un Leihhaus anwesend sind. *
,_ Die Leihhaus-Deputation.

Bekanntmachung.
Das städtische Bad inn Neubau der

„Höheren Mädchenschule" am Schloßplatz ist
der Benutzung übergeben.

Das Bad ist geöffnet:
Für Männer von 0 Uhr Vormittags bis

9 Uhr Nachmittags.
Für Frauen von 6 Uhr Vormittags bis

1 Uhr Nachmittags und von4 Uhr bis
9 Uhr Nachmittags.

An de» Sonntagen lvcrden beide Abtheilungen
Vtt 1 Uhr Nachmittags geschloffen.

Di« Preise sind:
,4 Wannenbad mit Handtuch und Seife. . 30 Pf.
1 Sitzbrausebad„ „ „ „ . . 15 „
1 einfacher Brausebad, Handtuch und Seife 12 „
1 zweites Handtuch. 5 „

Alles Nähere ist aus de» Anschlägen im Bad
ersichtlich. *

Wiesbaden, den 13. Mai 1901.
i._ _ _ Das Stadtbanamt.

Bekanntmachung.
Die Bcthciligten werden davon in Kenntuiß

gesetzt,daß die Acciserückvergütmigei, für den Monat
April l. I . zur Zahlung angewiesen sind. Die
Betrage können gegen Empfangsbestätigung im
Laufe dieses Monats in der Abfertignugsstelle,
Friedrichstraße 15, Part.. Zimmer No. 1, während
dir Zeit von 8 Vorm, bi» 1 Nachm, und 3- 6
öiachm. in Empfang genoinmcn werden.

..Die.bis zum 31. d. M. Abends nicht erhobenen
gen werden den Empfangs-
glich Postporto durch Post-
dt werden. *

Wiesbaden, den 18. Mai 1901.
_ _ Städt. Accife-Amt.

Bekanntmachung.
— Die Beiheiligten werden davon in Kemttiiiß
gesetzt, daß während der Sommermonate April bis
ciuschl. September der Fruchtmarkt um 9 Nhr
Morgens beginnt. Städt . Aceise-Amt . *

2.
3.
4.

Verdingung.
Für die Erweiterungsbauten des Kgl.

Theaters knerselbst sollen folgende Arbeiten in
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden:

1. Steinhaucrarbeiten, Loos 1 Hartgesteiii
(Basalt und Odenwälder Granit oder ein
gleichwcrthig anerkanntes Material), Loos2
Heilbronner Sandstein oder wie bor,
Bildhai,erarbeiten Loos3 (Modelle),
Eisenlieferiing Loos4 und
Schniiedearbeiten Loos 5.

Verdingungs-Unterlagen Mimen Vormittags
von 9 bis 12 Uhr gegen Zahlung von 50 Pfg

i Ilub2' bö Pfg. für Loos3, sowi<
1 Mk. für Loos4 und5 auf Zimmer No.41 der
Rathhauscs bezogen werden.

Soweit bec Vorrath reicht, werden die zu Loos
1 und 2 gehörigen Zeichnungen für 3 Mk., die-
lenigen zu Loos3 für 1.50 Mk. abgegeben. Di«
Zeichnungen können auch auf Zimmer 67 des
Rathhauses eingefehen werden.

Auswärtige Submittenten wollen Geld-
fendllilgen bestellgcldfrei an uiiseren technischen
Sekretär Andretz senden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A. 12,
Loos . . . ." versehene Angebote sind spätestens
b,s Freitag, den 24. Mai d. I ., Vor¬
mittags 10 Uhr, hierher einzurcichcn.

Di- Eröffnung der Angebote erfolgt untc,
Einhaltung der obige» LooS-Neihenfolge in Gegen-
Ivarl der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 12. Mai 1901.
Stadtbnuanit, Abtheilung für Hochbau.

__ Genzmer, König!. Baurath._
Verdingung.

Die Spengler- und Installations-
Arbeiten zur »lnterhaltung der städtischen
Gebäudennd derenEntwäfferungs-Slnlagen
im NechnuiigSjahre 1901 sollen verdungen werden

Die Verdingungsunterlageilkönnen während
d-rVorn>ittagsdieilststmlden im Rathhause, Zimmci
Ro. §1' eingefehen, oder von dort gegen Zahlung
von 50 Pr. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechenderAufschrisi
versehene Angebote sind bis spätestens Mittwoch,
den 29. Mai d. I ., Vormittags 11 Uhr,
ciiiznreicheii, zu welcher Zeit di- Eröffnung de,
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Biete,
stattstndcn wird. .»«"i *

Zuschlagsfrist: 3 Wochen. ' 1-"-
Wiesbaden, den 15. Mai 1901. '

Sladtbanamt, Abth. für Caiialisationrwesen.
.._ Frensch.

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von Hansciitwässeruiigs-

Aiilagcn ivurde mehrfach Ivahrgcnommeii, daß die
Wasserverschlnss« unter den Küchenspülsteine»,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so¬
genannten Blcishpbons, migenügeud gereinigt
werden. Das Auistcigcn schlechter, gesnndheitS-
schädlichcr und übelriechender Lust ans deni» den
Syphons sich ailsamiiiclndcii, in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

ES Wird deshalb unter Hinweis ans
die Bestimmungen des 8 k» der Polizei-
Verordnung vom 1. August 1889, wieder¬
holt ans die Wichtigkeit und Nothwendig-
keit einer sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Waffcrverschltisse unter
den Spntsteinen , Badewannen und Aus¬
güssen besonders aufmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
ein- bis zweimal vorgenonimen und dabei folgender-
niaßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser cingegosscn hat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man direct unter de»
Syphon einen leeren Eimer, öffnet durch Aus¬
drehen mit einer gewöhnlichen Zange oder einem
anderen geeigneten Werkzeug die am tiefsten
Ende des Wasserverschlusses eingcbrachte Schraube
und reinigt durch die entstaiidcue untere Oeffiiung,
am besten mittelst einer geeigneten biegsamen Bürste
mit Drahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die
gekrünimten Rohre. Der Kopf der Schraub- ist
ebenfalls von Schinntzbestandtheilenzu befreien.
Hierauf gießt man nach Schließung der Schraubc»-
öffnnng eine genügende Menge Wass-r, am besten
heißes Wasser, in die Ablauföffnung des Spül-
steines oder Ablansbeckens, damit die etwa nocli
zurückgebliebenen Schmutztheile aus dem Wasscr-
verschlusse entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Rciiiigung nnter de»
Wasserverschliiß ailfgestellten Eimer schütte man in
das Closet ans. *

Stadtbauamt, Abth. für Caiialisalionswesen.
Frensch.

Bekanntmachnug.
Der Mehrerlös von den bis 15. März 1901

einschließlich bei dem städtischen Leihhause hier
verfallenen und am 22. April er. versteigerten
Pfänder No. 98 119 1937 2584 9568 3573 8574
3593 8608 8750 3789 3798 3309 3818 8823 8856
8911 8913 8984 8949 3952 8979 4056 4091 4104
4106 4107 4155 4157 4179 4180 4193 4263 4346
4347 4377 4378 4379 4418 4427 4428 4486 4487
4488 4555 4556 4574 4575 4610 4660 4676 4689
4706 4759 4783 4796 4824 4850 4859 4890 4892
4893 4894 4895 4896 4897 4898 4905 4907 49S1
4952 4953 4954 5011 5028 5041 5171 6185 5188
5257 5263 6269 5286 6357 5367 5383 5389 5397
5406 5483 5447 5458 5464 5474 5475 5476 5477
5478 5479 5496 5497 5575 5576 5584 6628 5638
5647 6663 5604 5678 5723 5733 5777 b833 5885
5836 5842 5856 5860 5866 5870 5877 5878 5879
5880 6881 5916 5922 5923 5940 5942 5943 5948
5949 5950 5951 5965 5989 6000 6006 6017 6019
6050 6051 6071 6082 6120 6134 6171 6179 6216
6243 6250 6254 6255 6280 6295 6297 6298 6314
6317 6350 6353 6417 6424 6439 6440 6443 6477
6508 6512 6524 6525 6550 6552 6588 6589 6592
6601 6604 6608 6609 6613 6615 6623 6632 6633
6638 6649 6659 6666 6709 6711 6727 6742 6750
6758 6765 6770 6787 6790 6793 6849 6874 6922
6947 6955 6958 6959 6967 7001 7004 7023 7053
7056 7072 7104 7123 7135 7147 7150 7167 7192
7193 7217 7248 7255 7256 7803 7307 7333 7334
7337 7389 7894 7399 7404 7418 kann gegen Aus¬
händigung der Pfandscheine bei der Leihhauskasse
hier in Empfang genommen werden, was mit dein
Bemerken bekannt gemacht wird, daß die bis zum
22. April 1902 nicht erhobenen Beträge de,
Leihhans-Anstalt anhcimfallen. *

Wiesbaden, den 18. Mai 1901.
Die Leihhaus-Deputation.

Bersteigerung.
Aus Anlaß des Ueberganges des domcmcn-

fiskalischen Weinbergs Ncroberg an die Stadt
Wiesbaden werden Samstag , den
25 , d . M ., Vormittags II Uhr, in
dem ehemaligen Amtsgerichtsgebäude, Fried¬
richstraße, hier, die entbehrlich gewordenen

3 Traubenkeltern
nebst sonstigen Jnvenlargegenständen zur
öffentlichen Versteigerung gelangen. F268

Wiesbaden , den 20. Mai 1901.
Königliche Weinbau-

u«d Kellerei - Direktion.

Eisenbahn-Packettarif
(Expreßgut-Ausnahmctarif).

Mit Gültigkeit vom 23. d. Mts. werden
folgende Stationen in den Tarif für die Be¬
förderung von Eifenbahnpackcten(Expreßgut-
Ausnahmctarif) einbezogcn:

1. Stationen des Dirccttonsbezirks Frankfurt
am Main und zwar:

a) der Strecke Wiesbaden-Langcnfchwal-
•- > bach-Diez: Diez, Flacht, Oberneifcn,

Hahnstättcn, Zollhaus, Rückershausen,
Kettcnbach, Mtchelbachi.Nass., Laufen¬
selden, Hohensteini. Nass., Adolphseck,
Langenschwalbach, Bleidenstadt, Hahn-
Wehen, Eiserne Hand, Chausseehaiis,
Dotzheim,

i>) der Strecke Rüdesheim-Kastcl-Höchst:
-- Rüdesheim, Geisenheim, Oestrich-

Winkel, Hattenheim, Erbach, Eltville,
lNiederwalluf, Schierstein, Biebrich-
Mosbach, Kastei, Hochheim, Flörsheim,
Eddersheim, Hattersheim, Sindlmgen-
Zeiisheim,

61  Limburg und Nied.
2. Stationen de» Directionsbezirks Mainz:

tr-i . Dalheim, Defcheim, Eich, Friesenheim
(Rheinhessen), Gimbsheim, Hainhausen,
Hamm (Rheinhessen), Ibersheim und
Rheindürkheim.

Nähere Auskunft erthcilen die Gepäckab-
fertigiingsstcllcn. § 256

Frankfurt a. M.» den 31. Mai 1901.
_Königliche Eisenbahn-Direction.

Fremden -Führer.
Kurhaus, Kochbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen.
Neues Königliches Theater, aufd. Warmen Damm.
Residenz-Theater, Bahnhofstrasso 20.
Reichshailen-Theater, Stiftstrasse 16.
Walhalla-Theater, Mauritiusstrasse la.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplatz in den

neuen Anlagen yor der Dietenmülile.
Inhalatoriumam Kochbrunnen. Täglich geöffnet

von8—11 Vormittagsu. 4—6 Uhr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

König], Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, Victoriastrasse 4.
Städtische Gemälde- Galierie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstrasse20, täglich, mit Ausnahme des
^Samstags, von '.-11—1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleiliung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

Naturhistorisches Museum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10'/i—1'/-, Montags u.
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
Samstags geschlossen.

Alterthums- Museum, Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11—1 und 3—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedricbstr. 1, 1 Stiege,anzumelden.

Bibliothek des Alterthums- Vereins, Friedrich-
Strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textii-Museum von Fr. Fischbach im Rathhause.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Das Antiquitäten-Museum von Demin, Kapellen-
strasso 80, ist bis auf Weiteres gegen Eintritt
von 50 Pf. von 9 Uhr Vorm, bis 6 Uhr Nachm,
zu besichtigen.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Ei- 'assk.arten
25 Pf. beim Schloss-Castellan.

Neues Justizgebäude, Gerichtsstrasse.
Neues Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64.
Reichsbank, Luisonstrasse 19.
Landesbank, Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedrichstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.
Polizei-Reviere: I.Röderstr.29; II. Oranienstr.22;

III .Bertramstr. 22, Hinterh. ; IV.Michelsbergll,
V. Philippsbergstr. 15.

Infanterie-Kaserne, in der Scliwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches_ Postamt. Hauptpostamt: Rhoin¬

strasse 25 und Luisenstrasse 8 und 10.
Zweigpostämter: Schützenhofstrasse 3,Wellritz-
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnet:
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von 11'/« Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Abfertigungsstelleder Briefträger
und Zeitungsstelle, sowie Packetausgabe, Aus¬
gabestelle iür ständige Abholer und Packet-
annahme: Luisenstrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagerndc Sendungen: Rhemstrasso 25,
Hofgebäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt, Rheinstrasso 25.
Ununterbrochen geöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen bei dem Postamto (Rheinstr. 25),
im linken Hofgebäude, Eingang durch den
unteren Thorweg. (Bei verschlossenem Thore
ist die Nachtschelle zu ziehen.)

Protestantische Hauptkirche, am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenbogengasse 8.

Protestantische Bergkirche, Lehrstrasse. Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Ringkirche, oberhalb der Rhein¬
strasse. Küster wohnt An der Ringkirche 3, P.

Katholische Pfarrkirche, Luisenstr. Den ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahiifkirche, Platterstrasse. Den
ganzen Tag offen.

Altkatholische Kirche, „Friedenskirche“, Schwal-
bacherstrasse. Der Küster wohnt Adlerstr. 69.

AnglikanischeAugustinuskirche, Frankfurterstr. 1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Dev
Küster wohnt Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cuitusgemeinde, Michelsberg.
Castellan wohnt nebenan. Wochen-Gottes-
dienst Morgens6s/< Uhr und Abends 5'/« Uhr,

Synagoge, Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Morgens7 Uhr und Nachmittags 4'/« Uhr "ge¬
öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Castellan
wohnt nebenan.

Loge Plato, Friedrichstrasse 27. Besichtigung nur
für Berechtigte.

Landwirthschaftiiches Institut zu Hof Geisberg.
Schulen: König]. Humanistisches Gymnasium, auf

dem Luisenplatz. Königl. Realgymnasium, auf
dem Luisenplatz. Städtische Oberrealschule, in
der Oranienstrasse. Höhere Mädchenschule, am
Schlossplatz. Gewerbeschule, in derWellritzstr.

Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium dos Herrn Geh. Hofraths

Prof. Dr. R. Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe,Platterstrasse, sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof, neben der Griech. Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cuitus¬

gemeinde sind im Sommer Sonntags, Montags,
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u. Nachm v. 3'/s—7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstundennach Anmeldung beim Castellan
Schott, Schulberg 3.

Denkmäler: Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrioh-Platz, Fürst-
Bismarck-Denkmal auf dem Wilhelms-Platz,
Waterloo- Denkmal auf dem Luisenplatz,
Bodenstedt»Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger-Denkmäler im Nerothal
und auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des Wiesbadener Schützen-Vereins,
Unter den Eichen. Täglich geöffnet,

S. Jahrgang . No.--
Bürger-Schützen-Haile. Unter den Eichen.'*
Pistolen-Schiessstände, hinter der Alten Colon nädjr

und auf der Kronenburg, Sannenbergerstrass«
Robert- Schiessstand: Beausite.
Reitschule, Luisenstrasse 4/6.
Turn-Hallen. Turnverein: Ilellmundsträsso' Sfit®

Männor-Turnverein : Platterstrasse 16. Turn-
Gesellschaft : Wellritzstrasse 41. ' "jr

Heidenmauer, in der Kirchhofsgasse. , ^
Neroberg mit Restaurations-Gebäude und ’JÖlfe1

sichtsthurm. ; W
Wartthurm (‘/* Stunde von Wiesbaden). Ruine

auf der Bierstadter Höhe. Restauration. „Jti
Sonnenberg.('/« Stunde von Wiesbaden). Ruine

mit Restaurations -Gebäude. — Ileiligkreuz$
kircho auf dem Friedhof. — Alt-Deutschland,*
Sehenswürdigkeit I. Ranges, Wiegbadenerstr.54;-

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg. Restaurant. Schöne,
Fernsicht . .

Etablissement „Bahnholz“ bei Wiesbaden. ,
kurort , Restaurant und Cafö. '

Jagdschloss Platte. Castellan wohnt im Schloss,—-- —- — -- 4
GefferrMche Fermspvechstelle« Ä

befinden sich beim Telegrapbenamt(Tklegramiil«
ÄnnaHmestelle), Rheinstraße 25, beim Postamt 2,
Schützenhofstraße3, beim Postamt 3, Weilritz-
straße 45, und beim Postamt 4, Taunusstr. A
(Berliner Hos). Sie sind geöffnet im SomnM
(l. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter (1. Oktober bis 31. Marz) von8Ubr Vor^
mittags bei dem Telegraphenamt bis9 Uhr Abend»)
bei den Postämtern2, 3 und 4 bis 8 Uhr Abend»,
An Sonn- und Feiertagen sind die Feriisprechstellett
bei den Postämiern2, 3 und 4 geschlossen. Diö
Gebühr für ein Gespräch mit Theilnehmeru de»
Stadtfernsprechnetzesbi» zur Dauer von3 Mist,
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit TheilnebmerN
in den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Ortest
innerhalv Dentschlands(̂ nr Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewohnlidies Gespräch bis zur
Dauer von 3 Miiiuten je nach der Entferiiuiig 20,
25, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu kommen noch 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
ösfentliäien Sprechstelle geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhiilichen Gesprächs erhoben. Von au»
ländischen Orten sind zun, Sprechverkehr znge«
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ei»'
gewöhnliches Dreiminntengespräch3 Mk., für ein
dringendes Gespräch9 Mk.

IüieiiHlaiupfijdiifffaln’l;.
Kölnische lind Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bis;
Coblenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Augusto Victoria“), 9.50 (Sclinellfahri
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 8.20
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 6.20 und 6.35 (Güterschiff) bis
Bingen; Mittags 1 bis Mannheim; Morgens 10.20
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens7‘/» Uhr,
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F 307

Bieliricli-Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahü
(alle 7' /- Min.) Fahrplan ab 28. April 1901. £

Von Biebrich nach Mainz: 900 IO 09!" 11°° 1200‘f 7
1002°° 3°o 4°° 5°° 600 7008»o 900*.

An und ab Station Kaiserstrasse-CentralbahnhOI
io 15 Minuten später. .

Von Mainz nach Biebrich: 8S0 9 00t 1000 ll ^ u
1200 100 200 300 40a 500 60° 720820*.

je 6 Minuten später.
•j" Nur Sonn- und Feiertags . •
* An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September.
Sonn- und Feiertags ausserdem Extratouren.

Extrabooto für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg -Amerika -Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. RettenmayeP)
Rheinstrasse 21.) F 308

D. „Afrika “ 19. Mai von Rosario; D. „An«
dalusia“ 17. Mai 4 Uhr Nm. von Colombo; D,
„Arcadia“ 19. Mai in Kobe; D. „Armenia“
20. Mai 7 Uhr Vm. in Hamburg; D. „Assyria
17. Mai 1 Uhr Nm. von Philadelphia nach Ham«
bürg ; S.-D. „Auguste Victoria“ 17. Mai 8 Uht
Nm. in Newyork; D. „Bengalia“ von Baltimore
kommend, 20. Mai 5UhrVm . Cuxhaven passirt;
D. „Betbania“ 18. Mai 9 Uhr Vm. von Baltimore
nach Hamburg ; D. „Bulgarin“ von Hamburg vii
Halifax nach Baltimore, 17. Mai 7 Uhr 15 Min.
Nm. Cuxhaven passirt ; D. „Castilia“ 16. Mai von
St. Thomas via Havre nach Hamburg; S.-D;
„Columbia“ von Hamburg nach Newyork,
17. Mai 4 Uhr 55 Min. Nm. von Cherbourg; Dt
„Croatia“ 17. Mai in St. Thomas; D. „Elba
17. Mai 8 Uhr Vm. in Boston; S.-D. „Fürst
Bismarck“ 17. Mai Abends auf der Elbe ange-
kommon; D. „Hispania“ 16. Mai in Santos; D.
„Hungaria “ 18. Mai 4 Uhr Nm. in Hamburg;
D. „Karthago “ nach Südbrasilien, 18. Mai 1 Uhr
Nm. von Lissabon; D. „Lydia“ 17. Mai in Rio
Grande de Sul; D. „Numantia“ von Hamburg
nach der Westküste von Amerika, 19. Mai von
Teneriffe; D. „Patricia “ von Hamburg via
Boulogne sur Mer und Plymouth nach Newyork,
19. Mai 4 Uhr 5 Min. Nm. Cuxhaven passirt;
D. „Pennsylvania “ 18. Mai 6 Uhr Nm. von New«
york via Plymouth und Cherbourg nach Ham¬
burg ; D. „Pontes “ von Hamburg nach New-
orleans, 18. Mai 6 Uhr 30 Min. Vm. Beachy Head
passirt ; D. „Pretoria “ 18.Mai 10Uhr Vm. in New¬
york ; D. „Rhenania “ von Hamburg via Havre
nach Westir.dien, 19. Mai 10 Uhr 10 Min. Vm.
Cuxhaven passirt ; D. „Savoia“ von Ostasien
kommend, 19. Mai 6 Uhr Nm. in Havre; D.
„Segovia“ 19. Mai 5 Uhr Vm. von Kobe; D,
„Suevia“ 19. Mai von Shanghai; D. „Teutonia*
von Hamburg nach Montreal, 18. Mai 2 Uhr
30 Min. Vm. Dover passirt ; D. „Valdivia“ vonI Bahia nach Bremen und Hamburg,19.Mai vonTeneriffe; D. „Westplialia“ 18. Mai 9 Uhr Vm.
in Quebec.
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